
  
 

 

Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen 
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. Versand 

Der Versand erfolgt grundsätzlich auf 
Rechnung und Gefahr des Empfängers. 

. Beanstandungen 

Beanstandungen müssen spätestens inner- 
halb 8 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich 

erfolgen und können nur berücksichtigt werden, 
wenn die Ware nicht zwischenzeitlich be- oder 
verarbeitet wurde. 
Bei fristgemäß eingereichter Mängelrüge sind 

wir nur verpflichtet die Ware zurück- 

zunehmen. Es obliegt unserer Entscheidung, 
ob wir den Warenwert vergüten oder Ersatz 

leisten. 
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. Angebote 

Unsere Angebote sind stets unverbindlich. 
Für alle angenommenen Aufträge wird 

Auftragsannahme seitens unseres Lieferanten 

vorbehalten. 

. Preise 

Unsere Preise verstehen sich ab Werk aus- 

schließlich Verpackung, die zum Selbstkosten- 

preis berechnet und nicht zurückgenommen 

wird. Bei Preiserhöhungen seitens unserer 
Lieferanten sind wir berechtigt, bereits 

vereinbarte Preise entsprechend anzuheben. 
Der Mindestauftragswert beträgt 50,-- Euro. 

7 . Zahlungsbedingungen 

Wenn nicht anders vereinbart zahlbar innerhalb 

1 0 Tage netto. 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen 

Bezahlung unser Eigentum. Dies gilt auch bei 
Weiterverkäufen an Dritterwerber. 

4 . Lieferung 8 

9 

. Erfüllungsort 
Für Lieferung und Zahlung ist für beide 
Parteien der Gerichtsstand Rotenburg/Wümme. 

Die genannten Liefertermine sind als an- 

nähernd zu betrachten, die nach Möglichkeit 
eingehalten werden. Verzögerungen infolge 

Betriebsstörung, Materialmangel, höherer 
Gewalt berechtigen uns, vom Vertrag ganz oder 
teilweise zurückzutreten oder die Lieferung 

hinauszuschieben. Hierauf evtl. geltend 

gemachte Ersatzansprüche werden nicht 
anerkannt. Unter- und Überbelieferungen bis zu 

. Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Rotenburg/Wümme. 

1 5 % der Bestellmenge sind zulässig. SIMATECH Industrietechnik GmbH 

Die nachstehenden Bedingungen sind mit 
Auftragserteilung vereinbart. Dies gilt auch bei 
telefonischen Bestellungen. Andere 

Vereinbarungen müssen schriftlich anerkannt 
werden. 


